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VwGG §34 Abs1

Rechtssatz

Der Mitteilung der Vorstellungsbehörde, wonach eine Vorstellung gegen eine Benachrichtigung der Gemeinden über

die Nichtberücksichtigung von Einwendungen gem § 29 Abs 3 Stmk ROG 1974 keiner bescheidmäßigen Erledigung

zugeführt werden kann, fehlt der Bescheidcharakter.
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